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2026 Ausgegeben: Dresden, 19. Mai 2026 Nr. 54 
 
Reg.-Nr. 34021 / 2026-54 

 

Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
 
vom 5. Februar 2026 

 
Aufgrund von §§ 2 Absatz 2, 13 Absatz 2 Buchstabe a 
und 43 Absatz 1 der Kirchgemeindeordnung der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983 
(ABl. S. A 33) in der jeweils geltenden Fassung und § 
12 Absatz 1 der Rechtsverordnung über das kirchliche 
Friedhofswesen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 9. Mai 
1995 (Amtsblatt 1995, S. A 81) hat der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Jakobus im Vogtland 
am 5. Februar 2026 die folgende Änderung der Fried-
hofsgebührenordnung vom 4. November 2020 in der 
Fassung der Änderung vom 4. Dezember 2025 be-
schlossen: 

§ 1  

Änderung der Friedhofsgebührenordnung 

§ 7 wird wie folgt gefasst: 

„A. Benutzungsgebühren 

I. Gebühren für Grabstätten 

1. Grablager in Reihengrabstätte 

1.1 für Verstorbene vor Vollendung 
des 2. Lebensjahres 
(Ruhezeit 10 Jahre) 725,00 € 

1.2 für Verstorbene ab Vollendung 
des 2. Lebensjahres 
(Ruhezeit 20 Jahre) 1.740,00 € 

2. Grablager in Wahlgrabstätte 
(Nutzungszeit 20 Jahre) 

2.1 Erstbelegung 2.088,00 € 

2.2 jede weitere Belegung in der 
Mindestruhefrist 1.914,00 € 

2.3 Gebühr für eine Verlängerung des 
Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten 
pro Jahr 39,00 € 

II. Bestattungs- und Beisetzungsgebühr 

(Verwaltungs- und Organisationsaufwand im Zusam-
menhang mit der Bestattung, Aufwand für Grabherstel-
lung etc.) 

1. Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) 350,00 € 

2. Sargbestattung (Verstorbene ab 2 Jahre) 640,00 € 

3. Urnenbeisetzung 518,00 € 

 

 

4. Verwaltungsgebühr 
(wenn das Grab im Auftrag der Friedhofs- 
verwaltung durch Angehörige hergestellt 
und geschlossen wird) 185,00 € 

III. Gebühren für einheitlich gestaltete Grabanla-
gen 

Die Gebühren enthalten die Kosten für die Erstgestal-
tung, die Bestattung bzw. Beisetzung, die Nutzungs- 
und Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die laufende 
Pflege für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre) und das 
Grabmal (für die Punkte 1. und 2.). 

1. Gemeinschaftseinzelgrab 

1.1 Sargbestattungen 5.969,00 € 

1.2 Urnenbeisetzungen 5.231,00 € 

2. Urnengemeinschaftsanlage 4.915,00 € 

3. weitere Grabarten 

 Urne Sarg 

3.1 Wiesengrab 2.639,00 € 2.858,00 € 

3.2 naturnahes Grab 3.769,00 € 3.957,00 € 

3.3 Grab im 
Themen-Grabfeld 4.236,00 € 4.413,00 € 

3.4 individuelle 
Grabstelle 5.749,00 € 5.898,00 € 

IV. Umbettungen, Ausbettungen 

Bei Um- oder Ausbettungen wird nach § 8 verfahren. 

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr 

Die Kosten für die Unterhaltung der Friedhofsanlage 
sind in den Nutzungsgebühren enthalten. Bei bestehen-
den Verpflichtungen wird die Friedhofsunterhaltungsge-
bühr in Höhe von 39,00 Euro pro Grablager und Jahr 
erhoben. 

VI. Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle 
und Friedhofskapelle 

1. Gebühr für die Benutzung der 
Leichenhalle pro Benutzung 75,00 € 

2. Gebühr für die Benutzung der 
Friedhofskapelle/Feierhalle 
pro Benutzung 210,00 € 
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B. Verwaltungsgebühren 

1. Genehmigung für die Errichtung eines 
Grabmals sowie anderer baulicher 
Anlagen (z. B. Einfassungen) 55,18 € 

2. Genehmigung für die Veränderung 
eines Grabmals oder der Ergänzung 
von Inschriften oder anderer 
baulicher Maßnahmen 20,35 € 

3. Erstellung einer Berechtigungskarte 
für Gewerbetreibende 55,18 €“ 

§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach der Bestätigung durch das Re-
gionalkirchenamt Chemnitz-Leipzig am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Oelsnitz/Vogtl., den 5. Februar 2026 

 

Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Jakobus im Vogtland 

 

 

L. S. 

 

 

Apitz Kirchhoff 
Vorsitzender Mitglied 

Bestätigt 

 

 

Leipzig, den 23.03.2025 

 

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
Regionalkirchenamt Chemnitz-Leipzig 

 

 

L. S. 

 

 

i. A. Appel 
Sachbearbeiter 


